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Kinder erhalten aber nicht Geld, sondern Schulbücher, Papier,
Bleistifte und dgl. Diese Prämien werden am Examen vertheilt.
— Zu jenen Fr. 1000 kommen dann noch über Fr. 150 für Fach-
Prämien in den beiden obersten Klassen jeder Primärschule. Jede

Obcrklasse erhält für Aufsatz, Schreiben, Rechnen, Zeichnen je zwei
Preise von zusammen Fr. 3 und einen uà libitum von Fr. 2; jede

zweite Klasse erhält je zwei Preise für Lesen und Schreiben. Diese
Prämien bestehen in Geld und werden am Schulsest vertheilt. —

Die in allen Theilen ziemlich gelungene Festlichkeit dauerte bis
etwa um 4 Uhr, worauf man sich sofort zerstreute.

Auf den Abend waren die Schulbehörden und die Lehrerschaft

zu einem Nachtessen im Kasino eingeladen, wie das seit einigem Jahren
bei jeder Primarschnlfcicr der Fall war. Die Freude der Lehrer-
schaft an diesem zweiten Theil der Festlichkeit wurde dieses Jahr uu-
erwartet durch einen besondern Umstand erhöht: Hr. Hutmacher, seit
39 Jahren Lehrer in Bern, feierte sein 25jähriges Jubiläum als
Oberlehrer an der Postgasse. Bei diesem Anlasse wurde ihm nun
von der Schulkommisfiou der Postgaßschule ein prachtvolles Etui mit
einem Dutzend silberner Kaffee-Löffel als Zeichen der Anerkennung

überreicht. Das Etui trägt folgende Inschrift:
„Die

Schulkommission
der Postgaß - Schule

ihrem verdienten Oberlehrer
Herrn I. Hutmacher

bei Anlaß seines 25jahrigen Jubiläums,
Ostern 1865."

Wir schließen mit dem Wunsche, daß eine wohlwollende Gesin-

nung gegen Schule und Lehrerschaft, wie die städtischen Schulbehörden
sie an jenem Abende mehrfach ausgesprochen und durch die That be-

wiesen haben, allen Schulbehörden des ganzen Landes ein Vorbild
werden möge. „ M achts nach!" — x.

AmMerßmmüung à bermsà IàerkHe
Mittwoch den 3. Mai, Morgens 9 Uhr, in der Aula in Bern.

Traktanden: die in den Statuten vorgeseheneu.
Der Sekretär der Hauptversammlung:

I. Hänni, Oberlehrer.

Verantwortliche Redaktion: D. Dach, in Steffisburg.
Druck und Expedition: Aler. Fischer, in Bern.


	[Impressum]

